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§err @d)reinermeifter gerb. tg> er g o g (öugern) bat
in Regug auf bte bom Referenten berührte botte @e»

genfeitigfeit ber Rerbanbgïaffa=âJtitglieber mitzuteilen,
bie Unfallfaffe fd)Weigerif<ber ©djreinermeifter babe ftetg
getrautet, bie Prämien möglid)ft auggugleid)en, jebod)
eine bofle ©egenfeitigteit nid)t errieten ïônnen. Dag
Rorgeben beg' ©djweiger. ©ewerbebereing ift febr gu
begrüfjett. Den Delegierten toäre attguentfifeblen, bei

ifjren Rerufgberbänben bat)in gu mitten, baf? nod) mehr
foldjer Rerbanbgtaffen gegrünbet werben, unb baf? fid)
biefe ber .gentralberwaltung beg ©djmeiger. ©ewerbe»
bereing aitfcbliefjen. Rïit Slnttabme ber botliegenben
Slnträge fattn ein roirflit^er gortfebritt erhielt werben
auf bèm ©ebiete ber gmftpflicbtberficberung.

£>err Referent erttärt gurn ©dfluffe ber Digfuffion,
matt werbe bie in betfelben gemadjten Slnreguttgen
möglidjft berüdfidjtigen unb auch bie SRotion Schill
nidbt aufjer ad^t Iqffen. Stt Regug auf bie ©egenfeitigîeit
tnüffen bie beruflichen Rerbältniffe Berüdficbtigt werben.

Die gebrudt borliegenbett Anträge beg $etttralbor»
ftanbeg werben einftimmig gutgeheißen unb fomit be=

fd)toffen :

„Die gentralleitung unfereg Rerbanbeg
wirb beauftragt, bie Rerfidjerung gegen bte
golgen ber Haftpflicht, fowie ber Unfälle
überbaufit im Sinne ber beutigen Rotlage
nadb Gräften g-u förbern."

Detnad) wäre namentlich bie Uebernabme nadbfol»
genber Obliegenheiten empfohlen:
1. Uebernabme ber Stbminiftration bon Rerbanbgber»

fieberungett bureb bag Rureau beg Schweiger. ®e»
werbebereing, unter SBabtung ber Selbftän»
bigïeit unb mit getrennter Red)nunggfüb
rung für jeben in Retradjt fallenben
Rerufgberbanb. Rîit biefer Dätigteit fönnte
betbuttben werben bie Reauffichtigung ber bon Unfall
Retroffenen bebufg Rebuttion ber Simulation, @r=

mittlung ob ^ranlbeit ober Unfall, ob Retriebg»
ober RicbtbetriebgunfaK borliegt; Datierung ber
Rifiïen, Schöben ic.

2. görberuttg ber Rerbanbgbetficherungen burd) Slug»

arbeitung bon bezüglichen Statuten unb Reglemen»
ten. ©rmittlung geeigneter Rtaffnabmen betreffetib
Reaufficbtigung unb @tttfd)äbigung ber bon Unfall
betroffenen Rerfonen. ^Begleitung begüglid) gwed»
bienliçber Slbminiftration, Höbe ber Rrämien 2C.

3. Rermittlung ber Sotlettibberfidjerung bei beftebettben
©efeUfdjaften. Rrüfung ber Stufnabmgbebingungen
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Protokoll
der

Ordentl. Jahres-Versammlung
des

Schweiz. Kewervevereins
Sonntag, 15. Juni 1902

im

Nathaussaal in Frauenfeld.

(Fortsetzung.)

Herr Schreinermeister Fer d. Herzog (Luzern) hat
in Bezug auf die vom Referenten berührte volle Ge-
genseitigkeit der Verbandskassa-Mitglieder mitzuteilen,
die Unfallkasse schweizerischer Schreinermeister habe stets
getrachtet, die Prämien möglichst auszugleichen, jedoch
eine volle Gegenseitigkeit nicht erzielen können. Das
Vorgehen des Schweizer. Gewerbevereins ist sehr zu
begrüßen. Den Delegierten wäre anzuempfehlen, bei

ihren Berufsverbänden dahin zu wirken, daß noch mehr
solcher Verbandskassen gegründet werden, und daß sich

diese der Zentralverwaltung des Schweizer. Gewerbe-
Vereins anschließen. Mit Annahme der vorliegenden
Anträge kann ein wirklicher Fortschritt erzielt werden
auf dem Gebiete der Haftpflichtversicherung.

Herr Referent erklärt zum Schlüsse der Diskussion,
man werde die in derselben gemachten Anregungen
möglichst berücksichtigen und auch die Motion Schill
nicht außer acht lassen. In Bezug auf die Gegenseitigkeit
müssen die beruflichen Verhältnisse berücksichtigt werden.

Die gedruckt vorliegende:: Anträge des Zentralvor-
standes werden einstimmig gutgeheißen und somit be-
schlössen:

„Die Zentralleitung unseres Verbandes
wird beauftragt, die Versicherung gegen die
Folgen der Haftpflicht, sowie der Unfälle
überhaupt im Sinne der heutigen Vorlage
nach Kräften z-u fördern."

Demach wäre namentlich die Uebernahme nachfol-
gender Obliegenheiten empfohlen:
1. Uebernahme der Administration von Verbandsver-

sicherungen durch das Bureau des Schweizer. Ge-
Werbevereins, unter Wahrung der Selbstän-
digkeit und mit getrennter Rechnungsfüh-
rung für jeden in Betracht fallenden
Berufsverband. Mit dieser Tätigkeit könnte
verbunden werden die Beaufsichtigung der von Unfall
Betroffenen behufs Reduktion der Simulation, Er-
mittlung ob Krankheit oder Unfall, ob Betriebs-
oder Nichtbetriebsunfall vorliegt; Taxierung der
Risiken, Schäden zc.

2. Förderung der Verbandsversicherungen durch Aus-
arbeitung von bezüglichen Statuten und Reglemen-
ten. Ermittlung geeigneter Maßnahmen betreffend
Beaufsichtigung und Entschädigung der von Unfall
betroffenen Personen. Wegleitung bezüglich zweck-
dienlicher Administration, Höhe der Prämien zc.

3. Vermittlung der Kollektivversicherung bei bestehenden
Gesellschaften. Prüfung der Aufnahmsbedingungen
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gum Stoede bec Sefeitigung bon ®laufeln, bie im
fpätern Serlauf unborljergefehene Interpretationen
erfahren ober gu ungeahnten Anftänben unb $ro»
geffen führen. ©rmittlung ber für bie berfihiebenen
Berufe gu treffenben ©efahreriftaffe, um fie bor
Ueberforberungen gu frühen 2c.

7. Sériât über bie Solltimf-Angelegeufjeit. fReferent:
Jperr Soog=3egher.

®ie Siegelung ber (panbelgberträge ift eine ber mich»

tigften Angelegenheiten für ben ©eroerbeftanb. Seien
wir ung beffen bemuht, fo lange mir noch eine»
fluff auf bie Solltarife ausüben fönnen. 2Bic rnüffen
un? jeöocf) hüten, biefe grage bon einfeitigem Sntereffen»
ftanbpunft aug gu beurteilen. ®er leitenbe Augfchuff
unb ber gsntcalborftanb maren fietg beftrebt, bie Oer»

fchiebenen Qttlereffen gu berföhnen unb tunlichft allen
geregt gu merben. 3n jüngfter Seit haben namentlich
bie gorberungen ber ßanbroirtfchaft bag öffentliche 3m
tereffe in Anfpruch genommen. ®ie|e gorbetungen einer
Sebölferunggflaffe, melche V» ber ©efamtbebôlïerung
augmacht, berbienen alle Seadpung, benn bie Äonfe»
quengelt beg SRiebergangeg berfelben rnüffen mohl er»

mögen merben. ®er ©eroerbeftanb hot auch ein 3n»
tereffe am (Sebexen ber ßanbmirtfchaft. Sie hot
baêfelbe Sftecht auf Auggleidiggölle, mie anbere ©rroerbg»
treife, ohne baff mau beSholb alle ihre gorberungen
ohne roeitereg billigen muff. ®ie ©rofiinbuftrien, melche
ihre fRoh» unb gilfgftoffe für bie ©eroerbe liefern,
gebeiheit in ber iRegel nur, roenn bie ©eroerbe ge»

beiden ; man fann nicht fagen, biefe ©rofsinbuftrien
ernähren bag fpanbmerl, foubern umgeleljct. ®ie @£»

portinbuftrien rnüffen mie bag (panbmerf billige SöHe
auf IRohftoffe bedangen; fie legen aber roentg SBert
auf hohe SinfuhrgöHe, alg bielmehr auf bie ©rtnög»
lichurtg ber Augfuhc, beghalb bebürfen mir eineg ®ampf»
tarifeg. ®er (panbelgftanb möchte feine Schranfen.
®ie Seamten unb Arbeiter moKen billige ßebengmittel
unb ©ebrauchggegenfiänbe. ®er Sunb möchte hohe
Solleinnahmen ergielen. Aug bem Söiberftreit biefer
Sntereffen muh öag für bag ©efamtmohl befte, ein
Auggleich üerfucht merben. ®er greihanbel ift fo lange
auggefchloffen, alg bag Auglanb mefentlich billigere
iprobuftiongbebingungen hot. SSSir bedangen feine

ißrohibitibgölle, fonbern Schuh gegen bie Sdjleuber»
mare. Auch ber ©eroerbeftanb hàt mit hohem ©ruitb»
ginfen, höhet'« Söhnen unb ^aftpflidhtlaften, fürgecer
Arbeitggeit, teueren SRohfioffen îc. gu rechnen, unfere
Ißrobuftiongbebingungen finb baher ungünftig. ®er
©eroerbeftanb hot eine fteigenbe Sebötterungggiffer auf»
gumeifen unb barf fomit auf Serücffichtigung feiner
Söünfche Anfpruch machen. Sßiele ©ingangggöfle auf
iRohftoffe, bie mir begiehen rnüffen, finb nach öem

ißrogeni iljreg 3öerteS höher, alg biejenigen ber fertigen
fßcobufte, bie aug ihnen gemacht merben. SBir rnüffen
jeöenfaKg aiht geben, bah ung nicht bagfelbe paffiert,
mie bor 10 gahren, b. h- bah g« hoho ©ingangggöfle
auf IRohftoffe, unb gu niebece Solle auf fertige SBare

feftgefeht merben. 3n bielen wichtigen geroerblichen
Ißrobuften hot bie ©infuhr bebeutenb gugenommen,
mährenb bie Augfuïjr abnahm, mie an Seifpielen nach'
gemiejen mirb.

2Bag mir feit brei Sahren getan, um bie Sutereffen
ber ©emerbe mahrgunehmen, ift aug bem Saljeegbecicht
erfichtlich- Sei ben borberatenben Setjörben hohe« wir
mancheg ©ntgegenfommen gefunben; febenfallg ift ber

©ntmurf beffer, alg ber beftehenbe Sarif. Smmerhi«
hat ber Stänberat eine Steide bon ^ofitionen ungün»
ftiger geftaltet. ®ie fRäte haben im allgemeinen ben

Stanbpunft eingenommen, bah fRohftoffe, bie mir nicht
ober nicht in genügenbem äRafje probugieren, goflfrei
finb ober bie Anfäjje rebugiert merben. Allein babei

finb mancherlei Snfonfequengeti begangen morben, teil»
meife aug figfalifchen ober goHtechuifchen iRüäfichten,
mag an Seifpielen nachgemiefen mirb.

Seim Soll auf fertigen ißrobuften ift in manchen
Ißofitionen ber münfchbare Auggleich gefunben morben;
aber menn auch bag eine ober anbere ©eroerbe bediel»

fichtigt morben, fo nüfct bieg bett aitbent Serufgarten
niçhtg. ®ie Seftimmungen ber Serfäffung, Suçugartiîel
mit ben höc^ftert, fRohftoffe mit ben niebrigften An»
fä^en gu belaften, finb nicht überall gur Anmenbung
gelommen. SBenn infolge folder ÜRihberhältniffe, melche
ber Staat buret) ben Solltarif gefchaffen, bie ©emerbe

fonlurrengunfähig merben, fo muh man bann beit ©e»
merben nicht bormerfen, bah fte roirtfchaftlicf) gurüd»
gingen.

Filiale der Armaturen- und Maschinenfabrik, A.-G., vormals J. A. Hilpert, Nürnborg.
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zum Zwecke der Beseitigung von Klauseln, die im
spätern Verlauf unvorhergesehene Interpretationen
erfahren oder zu ungeahnten Anstanden und Pro-
zessen führen. Ermittlung der für die verschiedenen
Berufe zu treffenden Gefahrenklasse, um sie vor
Ueberforderungen zu schützen ?c.

7. Bericht über die Zolltarif-Angelegenheit. Referent:
Herr Boos-Jegher.

Die Regelung der Handelsverträge ist eine der wich-
tigsten Angelegenheiten für den Gewerbestand. Seien
wir uns dessen bewußt, so lange wir noch einen Ein-
fluß auf die Zolltarife ausüben können. Wir müssen
uns jedoch hüten, diese Frage von einseitigem Interessen-
standpunkt aus zu beurteilen. Der leitende Ausschuß
und der Zentralvorstand waren stets bestrebt, die ver-
schiedenen Interessen zu versöhnen und tunlichst allen
gerecht zu werden. In jüngster Zeit haben namentlich
die Forderungen der Landwirtschaft das öffentliche In-
teresse in Anspruch genommen. Diese Forderungen einer
Bevölkerungsklasse, welche V» der Gesamtbevölkerung
ausmacht, verdienen alle Beachtung, denn die Konse-
quenzen des Niederganges derselben müssen wohl er-
wogen werden. Der Gewerbestand hat auch ein In-
teresse am Gedeihen der Landwirtschaft. Sie hat
dasselbe Recht auf Ausgleichszölle, wie andere Erwerbs-
kreise, ohne daß man deshalb alle ihre Forderungen
ohne weiteres billigen muß. Die Großindustrien, welche
ihre Roh- und Hilfsstoffe für die Gewerbe liefern,
gedeihen in der Regel nur, wenn die Gewerbe ge-
deihen; man kann nicht sagen, diese Großindustrien
ernähren das Handwerk, sondern umgekehrt. Die Ex-
Portindustrien müssen wie das Handwerk billige Zölle
auf Rohstoffe verlangen; sie legen aber wenig Wert
auf hohe Einfuhrzölle, als vielmehr auf die Ermög-
lichung der Ausfuhr, deshalb bedürfen wir eines Kampf-
tarifes. Der Handelsstand möchte keine Schranken.
Die Beamten und Arbeiter wollen billige Lebensmittel
und Gebrauchsgegenstände. Der Bund möchte hohe
Zolleinnahmen erzielen. Aus dem Widerstreit dieser
Interessen muß das für das Gesamtwohl beste, ein
Ausgleich versucht werden. Der Freihandel ist so lange
ausgeschlossen, als das Ausland wesentlich billigere
Produktionsbedingungen hat. Wir verlangen keine

Prohibitivzölle, sondern Schutz gegen die Schleuder-
ware. Auch der Gewerbestand hat mit höhern Grund-
zinsen, höhern Löhnen und Haftpflichtlasten, kürzerer
Arbeitszeit, teueren Rohstoffen w. zu rechnen, unsere

Produktionsbedingungen sind daher ungünstig. Der
Gewerbestand hat eine steigende Bevölkerungsziffer auf-
zuweisen und darf somit auf Berücksichtigung seiner
Wünsche Anspruch machen. Viele Eingangszölle aus

Rohstoffe, die wir beziehen müssen, sind nach dem

Prozent ihres Wertes höher, als diejenigen der fertigen
Produkte, die aus ihnen gemacht werden. Wir müssen

jedenfalls acht geben, daß uns nicht dasselbe passiert,
wie vor 10 Jahren, d. h. daß zu hohe Eingangszölle
auf Rohstoffe, und zu niedere Zölle auf fertige Ware
festgesetzt werden. In vielen wichtigen gewerblichen
Produkten hat die Einfuhr bedeutend zugenommen,
während die Ausfuhr abnahm, wie an Beispielen nach-
gewiesen wird.

Was wir seit drei Jahren getan, um die Interessen
der Gewerbe wahrzunehmen, ist aus dem Jahresbericht
ersichtlich. Bei den vorberatenden Behörden haben wir
manches Entgegenkommen gefunden; jedenfalls ist der

Entwurf besser, als der bestehende Tarif. Immerhin
hat der Ständerat eine Reihe von Positionen ungün-
stiger gestaltet. Die Räte haben im allgemeinen den

Standpunkt eingenommen, daß Rohstoffe, die wir nicht
oder nicht in genügendem Maße produzieren, zollfrei
sind oder die Ansätze reduziert werden. Allein dabei

sind mancherlei Inkonsequenzen begangen worden, teil-
weise aus fiskalischen oder zolltechnischen Rücksichten,
was an Beispielen nachgewiesen wird.

Beim Zoll aus fertigen Produkten ist in manchen
Positionen der wünschbare Ausgleich gesunden worden;
aber wenn auch das eine oder andere Gewerbe berück-

sichtigt worden, so nützt dies den andern Berufsarten
nichts. Die Bestimmungen der Verfassung, Luxusartikel
mit den höchsten, Rohstoffe mit den niedrigsten An-
sätzen zu belasten, sind nicht überall zur Anwendung
gekommen. Wenn infolge solcher Mißverhältnisse, welche
der Staat durch den Zolltarif geschaffen, die Gewerbe
konkurrenzunfähig werden, so muß man dann den Ge-
werben nicht vorwerfen, daß sie wirtschaftlich zurück-
gingen.

IMialo à- àmàirsii- uncl Uasvìàsiàbrik, .-V.-sl., vormals ü. /V. Hilpert, i^ürnborK.
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Von 67 gewerblichen VerufSarten, über welche Ve=
rechnungen angefteKt wotben, finb 26 mit ben jejjigen
Slnfâ^en nicht gufrieben, namentlich bie ©ärtner, bie
Vaufchteinet, bie gropÇifdhen ©ewerbe, bie (Sattler, da*
pegierer, Steinbruchbefifser, $afner, Spengler, Kupfer=
fchmiebe, SSagnet unb Sdjmiebe, Sdjloffer, Klaoiet*
fabrifanten, bie chemifchen Kleininbuftrien, bie gitnb»
holgfabritanten, bie Stodfabrifanten, bie 3Re|ger, bie
SIpothefer, bie £>utfabrifanten. daS finb both ber
Ungufriebenen gu Piele, als bafj mir über beren gor*
berungen hinweggehen fönnten. Sin uns hot es nicht
gefehlt, Slufflätung gu fdjoffen.

SBaS nun tun? die differengen gwifdjen beiben
Väten foKen im September ausgeglichen werben. SBir
werben nommais berfudjen, geftüht auf bie 93efdE)lüffe
bes StänberateS, an ben Vationalrat gu gelangen, um
Vemebur gu perlangen.

@S wäre fehr gu bebauern, wenn baS fReferenbum
ergriffen werben mähte. Söir lehnen bie Verantworte
lichfeit ab. diejenigen ©ewerbe, welche aufrieben finb,
müffen mit ben ungufriebenen gufammenfjalten, foti*
barifch fein.

der gentralPorftanb wirb heute einen motiPierten
Slntrag Portegen. @S ift gu hoffen, bah won bie ri<h=
tigen Konfeguengen giehen werbe. SBenn bas Veferen*
bum fiegt, wirb es nicht mehr möglich fein, auf 1903
einen Zolltarif üorgubereiten. Sluch bie Stellung ber
Unterhäuser wirb erfchüttert. @S ergeht beSljalb ber
Vuf gut Verftänbigung.

das )ßräfibium Perbanft baS Vefetat unb bfe Ve=
mühungen beS §etrn VooS in ber grage beS 8ofl*
tarifes beftenS.

©err V ü h l e r (Zürich),, ißräfibent beS fchweiger.
©penglermeifierPereinS, erflärt, warum bie Spengler
Slntah hoben, mit bem $oHtarif=@ntmurf pngufrieben
SU fein unb begrübt eS, wenn ber fdjweiger. ©ewerbe*
Perein nochmals an bie VunbeSPerfammlung gelangen
Witt mit einer fRefolution.

$err Oed) S lin (SchaPaufen) bewerft, es fei baS
^ßringip, auf SRohftoffe niebere 8öde angufejjen, nicht
fonfeguent burchguführen. die Schweig bept g. V.
feine Pohlen, aber Piele Steine. Sin ben eingeführten
©teinen ift auch Piel Slrbeit, bieS foïïte berücffptigt
werben; bie gorberungen ber Steircbruchbeper finb
Pollftänbig berechtigt, die VunbeSbeljörben müffen
unfern gorberungen unb benjenigen ber Sanbwirtfchaft
beffere Vücffidjt fchenfen. (SS ift wünfchbar, bah bie
VunbeSbeljörben noch Verbeffetungen anbringen, bamit
ber 8oIltarif angenommen werben fann.

das ißräfibium bemerît, bah eS feinen ßwecf hätte,
in .unferer Verfainmlung bie Klagen aller Verufe an*
guljören ; man werbe benfelben gleichwohl Polle Verücf*
fidjtigung fchenfen.

$err Veng (St. ©allen), jßräfibent beS fdtjweiger.
VudjbinbermeifteroereinS, hält bafür, bah bie Slrbeit
beS VuchbinberftanbeS, ber nicht auf SRofen gebettet fei,
auch gefchpt gu werben Perbiene, die Volj» unb
(pilfSftoffe hot man unPerhättniSmähig gefteigert.

§etr ©rohrat ©gloff (Slargau) wünfcht, bah bie
Slnträge beS ßcntralüorftanbeS, betreffenb 8oHtarif,
fofort Perlefen werben möchten, diefe DrbnungSmotion
wirb angenommen.

(©cfitufc folgt.)

denïmalredjitungen. SBir entnehmen biefe intereffante
8ufammenfteHung, bie gugleich ein inftruftiöeS Streiflicht
auf bie Slrt unb Söeife wirft, wie einige unferer 2Rit=

eibgenoffen mit 9Rama §e(Petia gu rechnen Perftehen,
bem „St. ©alter Stabtangeiger" :

Veim ©eneral dufourbenfmal in ©enf erhielt ber
Künftler 70,000 gr. unb beim jßeflologgibenftnal in
ßürid) 60,000 gr. Veim deltbenfmal in ältborf hotten
bie S3unbeSbehörben gum PorauS bie $älfte ber @r=

ftellungSfoften gugefidjert. das Snitiatiofomitee ent*
wicfelte eine enorme Vührigfeit im Sammeln Pon frei*
willigen Veiträgen unb brachte 75,732 gr. gufammen;
ber Vunb hotte nun auch feinen deil beigufteuern.
diefer betrug 67,724 gr., unb fo fiartb eine Summe
Pon 143,456 gr. jur Verfügung. §iePon erhielt ber
Künftler 111,924 gr. Sluf bie denfmalrechnung wurPe
jeboch weiter gefegt : ber dorfplajj, auf ben baS denfmal
gu flehen fam, bie Korreftion beS dorfbaches unb bie
VenoPation beS dürmchenS, Poe welches baS denfmal
gu flehen fam. inbegriffen beim dürmchen war baS
SluSpu^en ber Uhr unb beS SRonblaufeS, Schloffer*,
decfer* unb Spenglerarbeiten unb bie äRalerei. Slß bas
belief fi<h ouf 18,116 gr. die SRalerei würbe mit
6492 fjr. begahlt. Seitens ber Kunfifommiffion hotte
man für ben Künftler 150,000 $r. unb für bie de*
foration beS dürmchenS in etwas reicherem Stil gr.
42,000 in-SluSficht genommen, das initiatiöfomitee
aber glaubte benn boch, folche „fürftliche Slnfähe" be*
anftanben gu müffen. die Vauleitung am dürmchen
allein belief fid) ouf 1050 $r. Söährenb bie ©ibgen offen*
fchaft an baS V^iologgibenfmal in g)Perbon ben be*
fcheibenen Veitrag Pon 5000 gr. unb nachträglich no^
einen gleichen Vetrag als eine ©ratififation an ben
Künftler Sang, gufammen 10,000 $r., Perabfolgte, nahm
man fie für baS Vationalbenfmal in SReuenburg mit
45,000 gr. in Slnfpruch- die ©efamtfoften beS Vabian*
benfmalS hot baS SnitiatiPfomitee in St. ©allen auf
105,000 gr. begiffert, woran eine VunbeSfubPention
Pon 25,000 $r. gugefichert würbe, die ©efamtfumme
ber feit 1889 bis 1902 für Hebung unb görberung
ber fchweigerifchen Kunft Pon ber VunbeSfaffe ausbe*
gahlten ©elber beträgt 1,463,500 fjranfen ober runb
1 Va SRißionen.

Slargauifhe .^onbelSfamtner. Sn ber aufjerorbent*
liehen ©eneralPerfammlung beS aargauifdjen |>anbelS=
unb SnbuftriePereinS würbe bie Pon ber Kaufmännifdjett
©efellfchaft Slarau angeregte ©rünbung einer aargauifd;en
ÇanbelSfammer mit ftänbigem VerufSfefetariat
unb Sih in Slarau einftimmig befdjloffen unb ebenfo
bie in biefem Sinne rePibierten Statuten einftimmig
angenommen. Saut ben lectern fönnen auch Korpora*
tionen commerciellen ober gewerblichen ©horatterS als
KolleftiomitgliebeE aufgenommen werben.

8u SRitgliebern beS VorftanbeS beS aergauifhen
ÇanbelS* unb SnbuftriePereinS, n?eld)er fünftig ben
ditel „Slargauifche ^anbelsfammer" führt, würben ge*
Wählt bie Herren Dthmar 381er in Slarau, als )ßräfi=
bent; ©. ©gloff, ©ro^rat, in Voljrborf; dr. grep, alt
Vationalrat, in Vljeinfelben ; Säggi, ©rohrat, in Stot*

rift; dr. 81. Sanbolt, gabrifant, in ßofirtgert; 3.
ÜRatter=ValIh, fÇabrifant, in Köllifen; SR. Sauerlänber,
Dberft, in Slarau; Sl. Schmugiger*Stäheli, gabrifant,
Slarau; Vetranb Söeber, ©igarrenfabrifant, ÜRengifen.

die SBahl Pon gwei weitem ÜRitgliebern ftept ber
Saufmännifchen ©efellfchaft Slarau gu, welche biefelbe
nächften dienStag Pornehmen wirb.

die Slargauifche ^anbeisfammer trifft bann noch
gWei ©rgängungSwahlen unb fonftituiert fi<h felbft.

ÜRit bem Vefçhlufj beS aargauifchen $anbelS= unb
SnbuftriePereinS ift eine Snftitution ins Seben getreten,
Welche für bie gortentwidlung unferer aarg. Snbuftrie
bon grofjer dragweite ift. 3n aHett Kantonen, in
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Voll 67 gewerblichen Berufsarten, über welche Be-
rechnungen angestellt worden, sind 26 mit den jetzigen
Ansätzen nicht zufrieden, namentlich die Gärtner, die
Bauschreiner, die graphischen Gewerbe, die Sattler, Ta-
pezierer, Steinbruchbesitzer, Hafner, Spengler, Kupfer-
schmiede, Wagner und Schmiede, Schlosser, Klavier-
fabrikanten, die chemischen Kleinindustrien, die Zünd-
Holzfabrikanten, die Stockfabrikanten, die Metzger, die
Apotheker, die Hutfabrikanten. Das sind doch der
Unzufriedenen zu viele, als daß wir über deren For-
derungen hinweggehen könnten. An uns hat es nicht
gefehlt, Aufklärung zu schaffen.

Was nun tun? Die Differenzen zwischen beiden
Räten sollen im September ausgeglichen werden. Wir
werden nochmals versuchen, gestützt auf die Beschlüsse
des Ständerates, an den Nationalrat zu gelangen, um
Remedur zu verlangen.

Es wäre sehr zu bedauern, wenn das Referendum
ergriffen werden müßte. Wir lehnen die Verantwort-
lichkeit ab. Diejenigen Gewerbe, welche zufrieden sind,
müssen mit den unzufriedenen zusammenhalten, soli-
darisch sein.

Der Zentralvorstand wird heute einen motivierten
Antrag vorlegen. Es ist zu hoffen, daß man die rich-
tigen Konsequenzen ziehen werde. Wenn das Referen-
dum siegt, wird es nicht mehr möglich sein, auf 1903
einen Zolltarif vorzubereiten. Auch die Stellung der
Unterhändler wird erschüttert. Es ergeht deshalb der
Ruf zur Verständigung.

Das Präsidium verdankt das Referat und die Be-
Mühungen des Herrn Boos in der Frage des Zoll-
tarifes bestens.

Herr Bühler (Zürich), Präsident des schweizer.
Spenglermeistervereins, erklärt, warum die Spengler
Anlaß haben, mit dem Zolltarif-Entwurf unzufrieden
zu sein und begrüßt es, wenn der schweizer. Gewerbe-
verein nochmals an die Bundesversammlung gelangen
will mit einer Resolution.

Herr Oechslin (Schaffhausen) bemerkt, es sei das
Prinzip, auf Rohstoffe niedere Zölle anzusetzen, nicht
konsequent durchzuführen. Die Schweiz besitzt z. B.
keine Kohlen, aber viele Steine. An den eingeführten
Steinen ist auch viel Arbeit, dies sollte berücksichtigt
werden; die Forderungen der Steinbruchbesitzer sind
vollständig berechtigt. Die Bundesbehörden müssen
unsern Forderungen und denjenigen der Landwirtschaft
bessere Rücksicht schenken. Es ist wünschbar, daß die
Bundesbehörden noch Verbesserungen anbringen, damit
der Zolltarif angenommen werden kann.

Das Präsidium bemerkt, daß es keinen Zweck hätte,
in.unserer Versammlung die Klagen aller Berufe an-
zuhören; man werde denselben gleichwohl volle Berück-
sichtigung schenken.

Herr Benz (St. Gallen), Präsident des schweizer.
BuchbinderMeistervereins, hält dafür, daß die Arbeit
des Buchbinderstandes, der nicht auf Rosen gebettet sei,
auch geschützt zu werden verdiene. Die Roh- und
Hilfsstoffe hat man unverhältnismäßig gesteigert.

Herr Großrat Egloff (Aargau) wünscht, daß die
Anträge des Zentralvorstandes, betreffend Zolltarif,
sofort verlesen werden möchten. Diese Ordnungsmotion
wird angenommen.

(Schluß folgt.)

Verschiedenes.
Denkmalrechmmgen. Wir entnehmen diese interessante

Zusammenstellung, die zugleich ein instruktives Streiflicht
auf die Art und Weise wirst, wie einige unserer Mit-

eidgenossen mit Mama Helvetia zu rechnen verstehen,
dem „St. Galler Stadtanzeiger" :

Beim General Dufourdenkmal in Genf erhielt der
Künstler 70,000 Fr. und beim Pestalozzidenkmal in
Zürich 60,000 Fr. Beim Telldenkmal in Altdorf hatten
die Bundesbehörden zum voraus die Hälfte der Er-
stellungskosten zugesichert. Das Initiativkomitee ent-
wickelte eine enorme Rührigkeit im Sammeln von frei-
willigen Beiträgen und brachte 75,732 Fr. zusammen;
der Bund hatte nun auch seinen Teil beizusteuern.
Dieser betrug 67,724 Fr., und so stand eine Summe
von 143,456 Fr. zur Verfügung. Hievon erhielt der
Künstler 111,924 Fr. Auf die Denkmalrechnung wurve
jedoch weiter gesetzt: der Dorfplatz, auf den das Denkmal
zu stehen kam, die Korrektion des Dorfbaches und die
Renovation des Türmchens, vor welches das Denkmal
zu stehen kam. Inbegriffen beim Türmchen war das
Ausputzen der Uhr und des Mondlaufes, Schlosser-,
Decker- und Spenglerarbeiten und die Malerei. All das
belief sich auf 18,116 Fr. Die Malerei wurde mit
6492 Fr. bezahlt. Seitens der Kunstkommission hatte
man für den Künstler 150,000 Fr. und für die De-
koration des Türmchens in etwas reicherem Stil Fr.
42,000 in Aussicht genommen. Das Initiativkomitee
aber glaubte denn doch, solche „fürstliche Ansätze" be-
anstanden zu müssen. Die Bauleitung am Türmchen
allein belief sich auf 1050 Fr. Während die Eidgenossen-
schast an das Pestalozzidenkmal in Averdon den be-
scheidenen Beitrag von 5000 Fr. und nachträglich noch
einen gleichen Betrag als eine Gratifikation an den
Künstler Lanz, zusammen 10,000 Fr., verabfolgte, nahm
man sie für das Nationaldenkmal in Neuenburg mit
45,000 Fr. in Anspruch. Die Gesamtkosten des Vadian-
denkmals hat das Initiativkomitee in St. Gallen auf
105,000 Fr. beziffert, woran eine Bundessubvention
von 25,000 Fr. zugesichert wurde. Die Gesamtsumme
der seit 1889 bis 1902 für Hebung und Förderung
der schweizerischen Kunst von der Bundeskasse ausbe-
zahlten Gelder beträgt 1,463,500 Franken oder rund
I V- Millionen.

Aargauische Handelskammer. In der außerordent-
lichen Generalversammlung des aargauischen Handels-
und Jndustrievereins wurde die von der Kaufmännischen
Gesellschaft Aarau angeregte Gründung einer aargauischen
Handelskammer mit ständigem Berufsseketariat
und Sitz in Aarau einstimmig beschlossen und ebenso
die in diesem Sinne revidierten Statuten einstimmig
angenommen. Laut den letztern können auch Korpora-
tionen commerciellen oder gewerblichen Charakters als
Kollektivmitglieder aufgenommen werden.

Zu Mitgliedern des Vorstandes des aargauischen
Handels- und Jndustrievereins, welcher künftig den
Titel „Aargauische Handelskammer" führt, wurden ge-
wählt die Herren Othmar Jsler in Aarau, als Präsi-
dent; C. Egloff, Großrat, in Rohrdorf; Dr. Frey, alt
Nationalrat, in Rheinfelden; Jäggi, Großrat, in Rot-
rist; Dr. A. Landolt, Fabrikant, in Zofingen; I.
Matter-Bally, Fabrikant, in Kölliken; R. Sauerländer,
Oberst, in Aarau; A. Schmuziger-Stäheli, Fabrikant,
Aarau; Betrand Weber, Cigarrenfabrikant, Menziken.

Die Wahl von zwei weitern Mitgliedern steht der
Kaufmännischen Gesellschaft Aarau zu, welche dieselbe
nächsten Dienstag vornehmen wird.

Die Aargauische Handelskammer trifft dann noch
zwei Ergänzungswahlen und konstituiert sich selbst.

Mit dem Beschluß des aargauischen Handels- und
Jndustrievereins ist eine Institution ins Leben getreten,
welche für die Fortentwicklung unserer aarg. Industrie
von großer Tragweite ist. In allen Kantonen, in
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